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Das Kreisgericht verurteilte den Angeklagten wegen Kör
perverletzung mit Todesfolge (Verbrechen gemäß § 117 StGB) 
zu drei Jahren Freiheitstrafe sowie zur Zahlung von Scha
denersatz. Die gegen diese Entscheidung eingelegte Berufung 
wurde vom Bezirksgericht als offensichtlich unbegründet ver
worfen.

Mit dem zugunsten des Angeklagten gestellten Kassations
antrag des Präsidenten des Obersten Gerichts wird Verlet
zung der §§ 222 Abs. 1, 293 Abs. 3 StPO durch unzureichende 
Aufklärung des Sachverhalts und dennoch erfolgte Verwer
fung der Berufung gerügt (§ 311 Abs. 2 Ziff. 1 StPO).

Der Antrag hatte Erfolg.
Aus der Begründung:
Während zyr objektiven Seite des Tatgeschehens einschließ
lich des Kausalzusammenhangs zwischen der vorsätzlichen 
Gewalteinwirkung und dem Tod des Geschädigten wie auch 
zur Frage der Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten aus
reichende, nicht zu beanstandende Feststellungen getroffen 
wurden, unterblieb die zum Nachweis fahrlässiger Verur
sachung der Todesfolge unverzichtbare Prüfung der Voraus
sehbarkeit dieses Handlungsresultats unter den für sein Zu
standekommen maßgeblichen konkreten Bedingungen.

Ob der Täter von ihm unbeabsichtigt herbeigeführte 
schwere Folgen bei verantwortungsbewußter Prüfung der 
Sachlage hätte voraussehen können, muß auch bei vorsätz
lichen Angriffen auf die Gesundheit eines Menschen mit töd
lichem Ausgang sorgfältig geprüft und zweifelsfrei festge
stellt werden. Dabei sind sowohl allgemein vorhandene Er
kenntnisse bzw. Erfahrungswerte in bezug auf die möglichen 
Folgen der konkreten Gewaltanwendung als auch die indi
viduellen Voraussetzungen der Folgenvoraussicht (z. B. der 
Bildungsstand und die konkreten Erfahrungen des Täters) 
zu berücksichtigen (Vgl. StGB-Kommentar, 5. Aufl., Berlin 
1987, Anm. 5 zu § 8 [S. 63] und Anm. 3 zu §117 [S.304]; 
H. Pompoes/R. Schröder in NJ 1979, Heft 6, S. 262 f.).

In vorliegender Sache wurde der Todeseintritt durch ein 
Vorgehen bewirkt, das im wiederholten heftigen Hochreißen 
und Zurückstoßen des Oberkörpers des 10jährigen Geschä
digten mit der Folge eines zur Halsmarkverletzung führen
den Schleudertraumas des Kopfes bestand. Daß eine Ge
walteinwirkung dieser Art den Kopf-Hals-Bereich in einem 
zur Tötung des Betroffenen geeigneten Ausmaß zu schädi
gen vermag, ist der Erkenntnis eines intellektuell normal 
befähigten Menschen bei genügendem Durchdenken der Si
tuation durchaus zugänglich. Jedoch setzt die Folgenvoraus
sicht in derartigen Fällen ein bestimmtes Maß an Kenntnis
sen voraus, auf Grund derer die bei heftigen Schleuderbe
wegungen des Kopfes entstehende Gefahr der Schädigung 
lebenswichtiger Halsorgane gedanklich erfaßt und bei der 
Entscheidung zum Handeln subjektiv verarbeitet werden 
kann.

Die Instanzgerichte hätten sich daher der Frage zuwenden 
müssen, ob der Angeklagte trotz festgestellter Debilität über 
solche Kenntnisse bzw. Erfahrungen verfügte, die ihn zur 
Tatzeit ausreichend befähigten, das seinem Handeln imma
nente Risiko einer Tötung des Geschädigten bei hinreichen
der gedanklicher Anstrengung zu erkennen. Dazu wurden 
vom Kreisgericht keine Feststellungen getroffen. Die Ent
scheidung des Bezirksgerichts ist auf das Berufungsvorbrin
gen, mit dem unter Hinweis auf die Persönlichkeit des An
geklagten Zweifel an der Voraussehbarkeit der Todesfolge 
geäußert worden waren, nicht eingegangen. Vielmehr beließ 
es das Bezirksgericht bei der sachlich unzutreffenden globa
len Bemerkung, das Kreisgericht habe sich in überzeugender 
Weise mit der Schuldproblematik auseinandergesetzt.

An den dafür erforderlichen tatsächlichen Voraussetzun
gen fehlte es schon deshalb, weil der Angeklagte zwar wie
derholt zu den Zielen und Motiven seines tätlichen Vorge
hens gegen den Geschädigten, in keinem Stadium des Ver
fahrens aber zu Inhalt und Umfang seiner Kenntnisse und 
Vorstellungen über mögliche schwerwiegende Auswirkungen 
derjenigen Gewalthandlungen vernommen wurde, die ob
jektiv zum Tod des Opfers geführt haben. Der mehrfachen 
Einlassung des Angeklagten, er habe den Geschädigten kei
nesfalls töten wollen und bei seinem Handeln auch nicht an 
tödliche Folgen gedacht, läßt sich nichts darüber entnehmen, 
ob er bei Ausschöpfung der ihm gegebenen Möglichkeiten

zur verantwortungsbewußten Prüfung der Sachlage gleich
wohl fähig gewesen wäre, die Gefahr der Auslösung eines 
tödlich verlaufenden traumatischen Geschehens zu erken
nen.

Zur Beantwortung dieser Frage bedarf es einer weiteren 
Sachaufklärung. Es ist festzustellen, inwieweit der Ange
klagte anwendungsbereite Kenntnisse über die Beschaffen
heit und Wirkungsweise derjenigen Körperbereiche bzw. 
Organe besitzt, die durch die zum Tod des Opfers führende 
Gewalteinwirkung betroffen waren, und in welchem Maße 
er in der Lage ist, insoweit vorhandenes Wissen situations
gerecht zu verarbeiten. Neben einer diesbezüglichen gründli
chen Vernehmung des Angeklagten wird es erforderlich sein 
zu klären, auf welchen Kenntnisstand er im Ergebnis seiner 
schulischen Ausbildung zurückgreifen konnte; mit einer Be
urteilung der Hilfsschule wurde ihm ein gründliches, anwen
dungsbereites, breites Wissen bei guter Gedächtnisleistung 
bescheinigt, wobei diese Einschätzung der Konkretisierung 
und Überprüfung im Hinblick auf die vom Tatgeschehen 
berührten Bildungsinhalte bedarf.

Des weiteren sind Feststellungen darüber erforderlich, ob 
dem Angeklagten im Rahmen seiner Aus- bzw. Weiterbil
dung bestimmte medizinische Kenntnisse vermittelt worden 
sind; der von ihm geschilderte Reanimationsversuch durch 
Mund-zu-Mund-Beatmüng läßt die Annahme zu, daß eine 
Unterweisung in Erster Hilfe erfolgt sein könnte.

Angesichts der im nervenfachärztlichen Gutachten getrof
fenen Feststellung, der Angeklagte sei sich während der Be
gehung der Tat der Tragweite seines Vorgehens nicht be
wußt gewesen, wird es einer ergänzenden Stellungnahme 
des psychiatrischen Sachverständigen bedürfen, um zu klä
ren, ob sich diese Aussage auch auf die Fähigkeit zur sach
gerechten Erkenntnis der Gefährlichkeit des Handelns be
ziehen sollte und welche konkreten Umstände ggf. zu dies
bezüglichen Bedenken geführt haben.

Erst nach Vornahme zusätzlicher Beweiserhebungen in 
den genannten Richtungen und der Einordnung der dadurch 
erlangten Informationen in das Gesamtergebnis einer erneu
ten erstinstanzlichen Beweisaufnahme kann mit der für eine 
gesetzliche und gerechte Entscheidung erforderlichen Sicher
heit beurteilt werden, ob dem Angeklagten die durch vor
sätzliche Körperverletzung bewirkte Todesfolge unter dem 
Gesichtspunkt fahrlässiger Herbeiführung zuzurechnen ist 
(§ 11 Abs. 2 StGB). Anderenfalls müßte eine Bestrafung nach 
§ 115 Abs. 1 StGB erfolgen, wobei im Hinblick auf die er
hebliche Intensität der verschiedenartigen groben Gewalt
einwirkungen gegen das Opfer trotz verminderter Zurech
nungsfähigkeit des Angeklagten eine Freiheitsstrafe an der 
oberen Grenze des dafür vorgesehenen Strafrahmens auszu
sprechen wäre.

Da die instanzgerichtlichen Entscheidungen aus den dar
gelegten Gründen keinen Bestand haben können, waren sie 
gemäß § 321 Abs. 1 StPO in Übereinstimmung mit der Auf
fassung des Vertreters des Generalstaatsanwalts der DDR 
aufzuheben.

§ 270 StPO; §§ 36, 54,196 Abs. 1 und 2 StGB.

1. Voraussetzungen für den Erlaß eines Strafbefehls (hier: 
bei Herbeiführung eines schweren Verkehrsunfalls verneint).
2. Zur Höhe der Geldstrafe und zum Entzug der Fahrerlaub
nis bei Herbeiführung eines schweren Verkehrsunfalls.

OG, Urteil vom 28. März 1989 - 3 OSK 6/89.

Am 29. April 1988 befuhr der Beschuldigte gegen 7 Uhr mit 
seinem Pkw die L.-Straße in Richtung D. Es herrschte Tages
licht ohne Sichteinschränkung zum Vorausverkehr. In Höhe 
des Parkplatzes N. mußte er wegen einer vor ihm fahrenden 
Radfahrerin und wegen Gegenverkehrs bremsen. Infolge der 
unangemessenen Geschwindigkeit von 80 km/h bei nasser, 
schmieriger Fahrbahn geriet er ins Rutschen und fuhr die 
Radfahrerin an, die dabei stürzte und eine Unterschenkelfrak
tur rechts erlitt.

Auf Grund dieses Sachverhalts sprach das Kreisgericht 
gegen den Beschuldigten wegen Herbeiführung eines schwe
ren Verkehrsunfalls (Vergehen gemäß § 196 Abs. 1 und 2 
StGB) durch Strafbefehl eine Geldstrafe in Höhe von 1 500 M 
aus.


